
  

Das Mysterium „EGV“ 

“PaP und eHb schließen eine EGV 
gem. SGB II § 15 ab.“ 

 

Was sich liest wie ein ScienceFiction-Roman ist ein 
Vorgang, der sich seit 2005 hunderttausendfach in 
den Argen unseres Landes abspielt. 
„Die Eingliederungsvereinbarung ist das wichtigste 
Instrument zur Unterstützung der Umsetzung der 
individuellen Betreuung.“ (lt. Arbeitsagentur) 
 

Das ist völliger Unsinn. Die Alltagserfahrung von Er-
werbslosen beschreibt die sog. Eingliederungsverein-
barung (EGV) als einen staatlich verordneten Knebel-
vertrag für Zwangsarbeit im Niedriglohnbereich wie 
Zeitarbeit oder 1-€-Jobs. Obwohl nach deutschem 
Recht Verträge immer auf einer „übereinstimmenden 
Willenserklärung“ beruhen, werden „erwerbsfähige 
Hilfebedürftige“ (eHb) häufig rechtswidrig von ihren 
„persönlichen Ansprechpartner“(pAp)entmündigt und 
unter Androhung von Geldentzug gefügig gemacht. 
 

Recht im Deutschland des 21.Jahrhunderts ? 

Sauerländer Erwerbslosen‐Initiative ‐ Blatt 144 08.12.2008 
Armin Kligge 02371-2940 Johannes Peeren 02371-31934    

Ulrich Wockelmann 01522-9546631 
http://www.1webspace.biz/g-punkt-iserlohn/montagsdemo.html
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Informationsveranstaltung der Montagsdemo  

Die Eingliederungsvereinbarung 
- Hilfe oder Fallstrick ? - 

 

Referenten: Ralf Karnath, Rechtsanwalt           . 
Ulrich Wockelmann, Montagsdemo

Wo:   Kanzlei Karnath, Mühlentor 7, 58636 Iserlohn 
Wann: Mittwoch, 10.12.2008, 16:00 Uhr 
Wer:    alle Interessierten -  Eintritt frei - 
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